
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/3/24 11Os22/92
(11Os23/92, 11Os28/92)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1992

Norm

StPO §3

StPO §281 Abs1 Z4 A

Rechtssatz

Zur Frage der Abstandnahme von der Durchführung von Entlastungsbeweisen; Abgrenzung einer vorgreifenden

Beweiswürdigung von einer absolut untauglichen Beweisführung.

Entscheidungstexte

11 Os 22/92
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